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Betreff
!Titel!

Landtagswahl am 22. Mai 2005
Bildung des Kreiswahlausschusses für die Wahlkreise 115 Unna I und 116 Unna II

!Titel!

Budget-Nr.: Produktgruppen-Nr.: Produkt-Nr.:

Haushaltsjahr Sachkonto Finanzielle Auswirkungen in Euro

2006

Beschlussvorschlag

Der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Landtagswahlkreise 115 Unna I und 116 Unna II wird
wie folgt gebildet:

Beisitzer  Vorname, Name, Partei Stellv. Beisitzer Vorname, Name, Partei

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

Datum /Unterschrift

Landrat Dezernent / in Fachbereichsleiter / in Sachgebietsleiter / in – Sachbearbeiter / in
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Begründung der Vorlage

Gem.  § 10  Abs.  3  LWahlG besteht der Kreiswahlausschuss aus dem Kreiswahlleiter als Vorsit-
zendem und sechs Beisitzern, die von den zuständigen Kreistagen und Räten der kreisfreien Städ-
te gewählt werden. Wenn eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis aus mehreren Wahlkreisen besteht,
deren Gebiet, also die Grenzen des Kreises oder der kreisfreien Stadt nicht durchschneidet, kann
nach  § 10  Abs. 1 LWahlG ein gemeinsamer Kreiswahlausschuss bestellt werden. 

Die Aufgabe des Kreiswahlausschusses ist es, über Einsprüche im Mängelbeseitigungsverfahren
bei den Kreiswahlvorschlägen zu entscheiden, über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge zu be-
schließen und das Wahlergebnis im Wahlkreis festzustellen.
  
Für die Wahlkreise

• 115 Unna I, bestehend aus Fröndenberg, Holzwickede, Schwerte und Unna

• 116 Unna II, bestehend aus aus Lünen, Selm und Werne 

kann demnach ein gemeinsamer Wahlausschuss vom Kreistag gewählt werden.

Für die Zusammensetzung des Kreiswahlausschusses ist das Wahlergebnis der letzten Kreistags-
wahl in den betroffenen Gemeinden zugrunde zu legen. Die Zusammensetzung berechnet sich
nach dem d´Hondtschen Höchstzahlverfahren. 

Berechnung für gemeinsamen Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 115 und 116

Gültige Stimmen der Kreistagswahl 2004 in den 7 kreisangehörigen Gemeinden (ohne Bergkamen
Bönen und Kamen):

CDU            51.058 Stimmen                         PDS                           4.139 Stimmen
SPD            48.667 Stimmen                         FWG                          2.600 Stimmen
GRÜNE       13.897 Stimmen                         STATT Partei            1.374 Stimmen
FDP               9.205 Stimmen 

Teiler CDU Sitz-
Nr.

SPD Sitz-
Nr.

GRÜN
E

Sitz-
Nr.

FDP. Sitz-
Nr.

PDS Sitz-
Nr.

1 51.058 1 48.667 2 13.897 9.205 4.139
2 25.529 3 24.233 4 48 4.602 2.069
3 17.019 5 16.222 6 2 3.068 1.379
4 4 166 74 2.301 1.034
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Teile
r

FWG Sitz-
Nr.

STATT
Partei

Sitz-
Nr.

1 2.600 1.374
2 1.300 687
3 866 458
4 650 343

Danach entfallen auf die CDU und die SPD je drei Beisitzer. Die Beisitzer und eine entsprechende
Anzahl von persönlichen Stellvertretern sind vom Kreistag (§ 10 Abs. 3 LWahlG) zu wählen.

Anlage

((ABES))


